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Auf Grund des § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Baugesetz-
buchs in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom  
10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, in Ver-
bindung mit § 30 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. August 2021 
(GVBl. S. 982) geändert worden ist, verordnet das Bezirksamt Mitte 
von Berlin:

Artikel 1
Die Verordnung über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart 

auf Grund der städtebaulichen Gestalt für das Gebiet „Leipziger 
Straße“ im Bezirk Mitte von Berlin vom 30. Juni 2020 (GVBl. 
S. 619) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 (Geltungsbereich) werden die Wörter „Leipziger Straße 

46, 47“ durch die Wörter „Leipziger Str. 48, 49“ ersetzt.
2. § 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Verletzung von Verfahrensvorschriften

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Bau-

gesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften,

2. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs und

3. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die 
im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten 
sind,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser 
Verordnung schriftlich gegenüber dem Bezirksamt Mitte von 

Berlin unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a des Baugesetzbuchs beacht-
lich sind. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die 
in Satz 1 Nummer 1 und 2 und Satz 2 genannten Verletzungen 
oder Fehler gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und die 
in Satz 1 Nummer 3 genannte Verletzung gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung dieser 
Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.“

3. Die übrigen Festsetzungen der Verordnung vom 30. Juni 2020 
einschließlich der Karte mit dem Geltungsbereich behalten ihre 
Gültigkeit.

Artikel 2
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.
(2) Die Verordnung über die Erhaltung der städtebaulichen Eigen-

art auf Grund der städtebaulichen Gestalt für das Gebiet „Doro-
theenstadt, Friedrichstadt” im Bezirk Mitte von Berlin vom 3. März 
1997 (GVBl. S. 258) tritt im Geltungsbereich dieser Verordnung am 
Tage ihres Inkrafttretens außer Kraft.

Berlin, den 14. Dezember 2021

Bezirksamt Mitte von Berlin

von  D a s s e l 
Bezirksbürgermeister

G o t h e
Bezirksstadtrat für 

Stadtentwicklung und  
Facility Management

Verordnung
zur Änderung der Verordnung über die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart 

auf Grund der städtebaulichen Gestalt für das Gebiet „Leipziger Straße“ 
im Bezirk Mitte von Berlin

Vom 14. Dezember 2021
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Auf Grund von § 19 Nummer 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
sowie § 11 Absatz 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes vom 
9. Oktober 2019 (GVBl. S. 695), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 14. September 2021 (GVBl. S. 1039) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit dem Staatsvertrag über die Hochschul-
zulassung vom 21. und 27. März sowie 4. April 2019 (GVBl. S. 703) 
und des § 19 Nummer 2 des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes 
verordnet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pfle-
ge und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Studienplatzvergabeverordnung Stiftung

Die Studienplatzvergabeverordnung Stiftung vom 2. Dezember 
2019 (GVBl. S. 756), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 23. Juli 2021 (GVBl. S. 919) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
1. Dem § 1 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Wer die deutsche Staatsangehörigkeit neben einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit besitzt, wird nach den für Deutsche 
geltenden Bestimmungen am Vergabeverfahren beteiligt.“

2. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort „Januar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
bis zum 5. August 2021 und für die folgenden Winter-
semester“ gestrichen.

bb) In Satz 6 werden nach dem Wort „Januar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
bis zum 7. August 2021 und für die folgenden Winter-
semester“ gestrichen.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Februar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 bis 
zum 31. August 2021 und für die folgenden Wintersemes-
ter“ gestrichen.

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 nach 

dem Wort „Februar“ das Komma durch das Wort „und“ 
ersetzt und die Wörter „2021/2022 in der Zeit vom  
8. August bis zum 6. September 2021 und für die folgen-
den Wintersemester“ gestrichen.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Februar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
am 7. September 2021 und für die folgenden Winterse-
mester“ gestrichen.

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 erster Halbsatz werden nach dem Wort „März“ 

das Komma durch das Wort „und“ ersetzt und die Wör-
ter „2021/2022 vom 13. bis zum 30. September 2021 
und für die folgenden Wintersemester“ gestrichen.

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Februar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
in der Zeit vom 10. bis zum 12. September 2021 und für 
die folgenden Wintersemester“ gestrichen.

cc) In Satz 5 werden nach dem Wort „März“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
vom 10. bis zum 30. September 2021 und für die folgen-
den Wintersemester“ gestrichen.

3. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „2021/2022, wenn 

die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16. Januar 
2021 erworben wurde, bis zum 31. Mai 2021, andernfalls bis 
zum 31. Juli 2021, und für die folgenden Wintersemester“ 
gestrichen.

b) Satz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Im ersten Halbsatz werden in Nummer 2 die Wörter 

„2021/2022, wenn die Hochschulzugangsberechtigung 
vor dem 16. Januar 2021 erworben wurde, bis zum  
15. Juni 2021, andernfalls bis zum 5. August 2021, und 
für die folgenden Wintersemester“ gestrichen.

bb) Im zweiten Halbsatz werden die Wörter „2021/2022 bis 
zum 5. August 2021 und für die folgenden Wintersemes-
ter“ gestrichen.

c) In Satz 5 zweiter Halbsatz werden die Wörter „für das Win-
tersemester 2021/2022 bis zum 31. Juli 2021 und für die 
folgenden Wintersemester“ und die Wörter „bei einer Be-
werbung zum Wintersemester 2021/2022 vor dem 1. August 
2021 und bei einer Bewerbung für die folgenden Winterse-
mester“ gestrichen.

4. In § 7 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Januar“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
bis zum 31. Juli 2021 und bei der Bewerbung für die folgenden 
Wintersemester“ gestrichen.

5. In § 9 Absatz 1 Satz 5 werden nach dem Wort „Februar“ das 
Komma durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 
ab dem 4. September 2021 und für die folgenden Wintersemes-
ter“ gestrichen.

6. In § 11 Absatz 1 werden nach dem Wort „Januar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 bis 
zum 31. Juli 2021 und für die folgenden Wintersemester“ ge-
strichen.

7. Dem § 15 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Ist bei Ablauf der Frist nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Num-

mer 1 oder 2 eine Berufsausbildung noch nicht abgeschlossen 
oder eine erforderliche Mindestdauer einer Berufstätigkeit oder 
einer praktischen Tätigkeit noch nicht erreicht, ist durch Be-
scheinigung glaubhaft zu machen, dass der Abschluss oder die 
jeweilige Mindestdauer bei einer Bewerbung für das Sommer-
semester bis zum 31. Januar oder bei einer Bewerbung für das 
Wintersemester bis zum 31. Juli erreicht sein wird.“

8. In § 16 Absatz 3 werden nach der Angabe „4“ die Wörter „sowie 
§ 15 Absatz 5“ eingefügt und das Wort „findet“ durch das Wort 
„finden“ ersetzt.

9. § 21 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird aufgehoben.
b) Absatz 2 wird Absatz 1 und wie folgt geändert:

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „Win-
tersemester 2021/2022“ durch die Angabe „Sommerse-
mester 2022“ ersetzt.

bb) In Nummer 1 werden die Wörter „und für das Winter-
semester bis zum 31. Juli“ gestrichen.

c) Absatz 3 wird aufgehoben.

Verordnung
zur Änderung der Studienplatzvergabeverordnung Stiftung  

und der Hochschulzulassungsverordnung
Vom 18. Januar 2022
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1. § 2 Absatz 1a wird aufgehoben.
2. In § 6 Absatz 1 Nummer 4 werden die Wörter „, für das Winter-

semester 2021/2022 zum Zeitpunkt der Fristen nach § 2 Ab-
satz 1a,“ gestrichen.

3. In § 18 Absatz 3 werden nach dem Wort „Februar“ das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „2021/2022 bis 
spätestens zum 31. August 2021 und für die folgenden Winter-
semester“ gestrichen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 18. Januar 2022

Ulrike  G o t e
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung

d) Absatz 4 wird Absatz 2 und die Angabe „Wintersemester 
2021/2022“ wird durch die Angabe „Sommersemester 
2022“ ersetzt.

10. In Anlage 5 (zu § 21 Absatz 2 Nummer 2) wird Absatz 6 aufge-
hoben.

11. Die Anlage 6 (zu § 21 Absatz 2 Nummer 3) wird wie folgt ge-
ändert:
a) Im Abschnitt „Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten 

Medizin“ wird nach der Position „Orthoptistin oder Orthop-
tist“ die Position „Pflegefachfrau oder Pflegefachmann“ ein-
gefügt.

b) Im Abschnitt „Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten 
Zahnmedizin“ wird nach der Position „Orthoptistin oder Or-
thoptist“ die Position „Pflegefachfrau oder Pflegefachmann“ 
eingefügt.

Artikel 2 
Änderung der Hochschulzulassungsverordnung

Die Hochschulzulassungsverordnung vom 4. April 2012 (GVBl. 
S. 111), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Juli 
2021 (GVBl. S. 919) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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in Verbindung mit § 4 Absatz 4 30 Prozent erreicht oder mindes-
tens 800 an Covid-19 erkrankte, peripher-stationär zu versor-
gende Patientinnen und Patienten in den Notfallkrankenhäusern 
und Notfallzentren aufgenommen sind, je nachdem, welcher 
Fall zuerst eintritt. Die Belegung erfolgt durch eine Zuverlegung 
von nicht intensivmedizinisch zu versorgenden Patientinnen und 
Patienten, die soweit medizinisch vertretbar auch mit Covid-19 
infiziert sein können, aus den Notfallkrankenhäusern und Not-
fallzentren der Level 1 bis 3. Die Belegungsquote nach Satz 1 
gilt als erfüllt, wenn die tägliche Aufnahme von mindestens 
zwei aus Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren zu verle-
genden Personen, gewährleistet werden kann, bis die Bele-
gungsquote nach Satz 1 erreicht ist.

(2) Die Belegungsquote nach Absatz 1 erhöht sich um 10 Pro-
zent, sobald sich die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 Satz 1 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 4 um weitere 5 Prozent erhöht oder 
400 weitere an Covid-19 erkrankte, peripher-stationär zu ver-
sorgende Patientinnen und Patienten in den Notfallkrankenhäu-
sern und Notfallzentren zusätzlich aufgenommen sind. Die Be-
legungsquote nach Satz 1 erhöht sich jeweils um weitere  
10 Prozent, sobald sich die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 in 
Verbindung mit § 4 Absatz 4 erneut um weitere 5 Prozent erhöht 
oder erneut 400 weitere an Covid-19 erkrankte, peripher-statio-
när zu versorgende Patientinnen und Patienten in den Notfall-
krankenhäusern und Notfallzentren zusätzlich aufgenommen 
sind, bis eine Belegungsquote von 50 Prozent erreicht ist. Ab-
satz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) Ist eine Reduzierung der Belegungsquoten nach § 4 Ab-
satz 5 eingetreten oder sinkt die Anzahl der an Covid-19 er-
krankten, peripher-stationär zu versorgenden Patientinnen und 
Patienten in den Notfallkrankenhäusern und Notfallzentren 
unterhalb des erreichten Schwellenwerts an sieben aufeinander-
folgenden Tagen, wird die Belegungsquote nach Absatz 2 ent-
sprechend reduziert oder die Belegungsquote nach Absatz 1 auf-
gehoben.

(4) Über die Höhe der nach den Absätzen 1 bis 3 geltenden 
Belegungsquote informiert die für Gesundheit zuständige Se-
natsverwaltung fortlaufend die betroffenen Krankenhäuser unter 
Angabe der prozentualen Belegungsquoten.“

5. In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 wird jeweils die Angabe 
„§ 4“ durch die Wörter „den §§ 4 und 4a“ ersetzt.

6. In § 6 wird die Angabe „Artikel 1“ durch die Angabe „Arti-
kel 19“ ersetzt.

7. In § 7 wird die Angabe „27. Januar“ durch die Angabe „23. Fe-
bruar“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. Januar 2022 in Kraft.
Berlin, den 21. Januar 2022

Ulrike  G o t e
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, 

Pflege und Gleichstellung

Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbe-
teiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 
Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes 
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert wor-
den ist, in Verbindung mit § 38 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 35 Absatz 2 und 3 der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die 
zuletzt durch Verordnung vom 18. Januar 2022 (GVBl. S. 22) ge-
ändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Dritten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Die Dritte Krankenhaus-Covid-19-Verordnung vom 30. Novem-

ber 2021 (GVBl. S. 1291), die durch Verordnung vom 21. Dezember 
2021 (GVBl. S. 1397) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt gefasst:

„§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich des Absatzes 2 für alle 
im Land Berlin zugelassenen Krankenhäuser (zugelassene 
Krankenhäuser).

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf psychiatri-
sche Krankenhäuser und psychiatrische Fachabteilungen der be-
zirklichen Pflichtversorgung nach § 3 in Verbindung mit § 18 
des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychi-
schen Krankheiten vom 17. Juni 2016 (GVBl. S. 336), das zu-
letzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 27. September 2021 
(GVBl. S. 1117) geändert worden ist.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 4“ durch die Wörter „den 

§§ 4 und 4a“ ersetzt.
b) Absatz 3 wird aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

3. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Belegungsquoten nach den Absätzen 2 bis 5 beziehen 

sich auf die bis zum 6. Februar 2020 bestehenden und die bis 
zum 30. September 2020 gemäß § 21 des Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Ap-
ril 1991 (BGBl. I S. 886), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geändert worden 
ist, geschaffenen intensivmedizinischen Betten mit maschineller 
Beatmungsmöglichkeit.“

4. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a 
Belegungsquoten in der peripher-stationären Versorgung

(1) Zugelassene Krankenhäuser, die nicht Notfallkrankenhaus 
oder Notfallzentrum sind und über mehr als 59 ordnungsbehörd-
lich zum 30. Juni 2021 genehmigte Betten verfügen, haben bis 
zu 10 Prozent der jeweils genehmigten Betten entsprechend 
Satz 2 mit nicht intensivmedizinisch zu versorgenden Personen 
zu belegen, sobald die Belegungsquote nach § 4 Absatz 2 Satz 1 

Zweite Verordnung
zur Änderung der 

Dritten Krankenhaus-Covid-19-Verordnung
Vom 21. Januar 2022
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